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Gemäß § 3 Abs. 1 ArbMedVV gehört es zu den Pflichten des Arbeitgebers, 
auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung für eine angemessene 

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung seiner Arbeitnehmer zu 
sorgen. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 

ArbMedVV einen Arzt bzw. eine Ärztin zu beauftragen, diese Untersuchung 
durchzuführen. 

Laut Anhang Teil 4 Abs. 2 Ziffer 1 der ArbMedVV hat der Arbeitgeber die 
Pflicht, seinen Arbeitnehmern, die an Bildschirmgeräten tätig sind, eine 

angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens 
anzubieten. In aller Regel wird diese „angemessene Untersuchung“ einen 

Sehtest darstellen. 
Weiter heißt es nun im Anhang Teil 4 Abs. 2 Ziffer 1 Satz 3 ArbMedVV, 

abweichend vom Grundsatz des § 3 Abs. 2 Satz 1 ArbMedVV (Ärzte führen 
Untersuchungen durch) dürfe auch eine andere Person (also ein 

Augenoptiker) Sehtests durchführen. Somit ist also der Arbeitgeber zur 

Kostenübernahme verpflichtet, wenn nach dem Ergebnis eines von einem 
Augenoptiker durchgeführten Sehtests feststeht, daß für den jeweiligen 

Arbeitnehmer eine spezielle Sehhilfe für seine Arbeit an Bildschirmgeräten 
notwendig ist und normale Sehhilfen nicht geeignet sind, vgl. Anhang Teil 

4 Abs. 2 Ziffer 1 Satz 4 ArbMedVV. 
Somit kann es in diesem Zusammenhang steuerrechtlich keinen 

Unterschied machen, ob der Sehtest von einem Arzt oder von einem 
Augenoptiker durchgeführt wurde. 

Dr. Jan Wetzel, Abteilung Recht und EDV ZVA 
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